
 
 
 

 
Qualitätsstandards der Kantone zur Anerkennung  

von Leistungsanbietern im Bereich der Sonderpädagogik 

von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet 

 
 
Die Kantone sichern im Rahmen ihrer sonderpädagogischen kantonalen 
Planung nach einheitlichen Qualitätsstandards die Anerkennung von 
Leistungsanbietern im Bereich der Sonderpädagogik, soweit deren 
Leistungen staatlich finanziert oder subventioniert werden.  
Die Kantone entscheiden über deren Zulassung und üben die Aufsicht 
über die anerkannten Anbieter aus.  

Anerkannt werden Leistungsanbieter, welche: 

a) über ein Angebot verfügen, das in der Art und im Umfang dem 
besonderen Bildungsbedarf und den Behinderungen der 
definierten Zielgruppe entspricht; 

b) für alle Kinder und Jugendlichen eine diagnostisch begründete, 
kontinuierlich geführte und hinsichtlich ihrer Wirkung 
regelmässig überprüfte individuelle Förderplanung 
gewährleisten; 

c) die Persönlichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen wahren; 

d) die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten sicher stellen; 

e) die Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Fachpersonen 
sichern; 

f) dem Angebot entsprechend über die nötigen Qualifikationen, 
beziehungsweise über qualifiziertes Personal verfügen; 

g) die Qualität der Leistungserbringung systematisch sichern und 
entwickeln; 

h) über eine Infrastruktur verfügen, die den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen entspricht sowie den angebotenen 
Massnahmen angepasst ist. 

 
 


